
Der priesterliche Beratery der Ordensfranengemeinschaften
und dessen Stellung

Von Arno TE OKNM, ünchen

Der Priester kann 1n Ordenshäusern bzw. 1n ordenseigenen Instituten der auch
1n nicht ordenseigenen Instituten, 1n denen Ordensirauen arbeiten, auf sehr VeT-

schiedene Weisen atı werden. Im Anschluß das 1r Gesetzbuch seien
hier drei WFKormen des priesterlichen Beraters ın Ordensgemeinschaften genannt

der Priester als Beichtvater, der Priester als Hausgeistlicher un! der
Priester als Delegatus episCcopl, als Beauftragter des Bischo{s, der die oberhirt-
en un! Befugnisse dem klösterlichen Verband gegenüber wahrnimmt.

Bevor WI1TL die ufgaben, die Pflichten und dieser drei Formen näher -
sprechen, sel noch auf folgendes hingewlesen: Eın un! erselbe Priester kann
glel eichtvater und Hausgeistlicher se1n. Eın un erselbe Priester kann äauch
zugleich Hausgeistlicher und bischöflicher Beaufiragtier se1in. Eın un! erselbe
Priester kann aber niıemals eichtvater un! zugleich bischoöf{lı  er Beauffragte:
se1in.

DER ALS BE  ER
Es sollen hier nicht Einzelanweisungen pastoraler Art gegeben werden. Es soll
NUur einige kirchenrechtliche Bestiimmungen erinnert und, notwendi EI-

scheinft, auch eın Wort der T1tik beigefügt werden.

Unser irchliches Gesetzbuch ennn verschiedene Kormen des Klosterfrauenbeicht-
vaters: den ordentilı  en Beichtvater, den Sonderbeichtvater, den außerordent-
en Beichtvater, den Hilfsbeichtvater un! den gewöhnli!i  en eichtvater.

Na  R geltendem echt soll 1mM allgemeinen fÜür ıne klösterli Geme1ins:  afit eın
(  E E aufgestellt werden. Ist die Gemeinschaft

größer der liegen andere wichtige Gründe VOT (Z verschiedene prachen),
können äauch wel der mehrere ordentliche eichtväter ernannt werden. Auch
für kleine Häuser mit 11UTL wenigen Schwestern ist ein ordenill:  er eichtvater

ufgrun einer Antwort der eligiosenkongregation VO. 1916
glauben manche Au(tforen, daß fUur Häuser mit weniger als sechs Schwestern wen1g-
stens dann kein eichtvater ernannt werden braucht, WenNnNn das Haus keine
Kapelle besitzt un: die Schwestern nach Art der Weltleute ın der 1r! beichten.

Die Miszel des orden(till:  en el  vaters beträgt dreli re n
Priestermangels geeigneten Bel:  vätern, kannn der Oberhirte den ordentlichen
Beichtvater bis weiliteren vier Triennien, 1so ım Sganzen DIS Jahren, auch
hne Zustimmung der betreffenden chwesternschaft bestätigen Eine derartige
Bestätigung bis Jahren 1st äauch dann möglich, WeNl die ehrhel der ın
rage kommenden Klosterfrauen sich 1n geheimer Wahl mi1t der Bestätigung des
el  vaters einverstanden erklart Selbst WEn der Oberhirte hne eIra: der
Schwestern das Amt des el  vafiers rechtlich verlangern kann, sollte auf diese
Wahl nicht verzichtet werden. Es hat ja wenil1g Sinn, den Schwestern einfach
einen eichtvater hinzusetzen, der ziemlich VO.  - en abgelehnt wird.
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Der 1st nach ( 520 vorgesehen für Klosterfrauen,
die Z  ar Beruhigung ihres Gewlssens der ZU) größeren Fortschritt 1m geistlichen
en einen besonderen Beichtvater der eelenIuhrer wunschen. Auf der einen
elte wird gefordert, der Ordinarius SO ihn el gestattien, auf der anderen
eite, SO auch darüber wachen, daß daraus keine Mißstände entstehen.
Der außerordentliche Beichtvater sSoll ın der klösterlichen Gemelin-

viermal 1mM Jahr Beichtgelegenheit geben. Be1l ihm en sich alle
chwestern einzufinden, wenigstens den en erbıititfen (C 521 L  7  T  D

521 erwähnt dann noch die S el die die Ordinarien
jener Orte, denen rauenklöster estehen, bestimmen sollen, amı siıch die
KlosteriIrauen zwecks egung der Beichte S1e wenden können, hne jedesma.
eigens den Ordinarlus angehen mussen. Hanstein chreibt ın seinem Ordens-
recht eiwas vorsichtig, daß die Bestellung der Hilfsbeichtväter durch die ÄUS-
deutung des 529 etiwas Bedeutfung verloren habe, außer iwa 1ın Nonnen-
Osiern mıi1t Rücksicht auf die Klausur. persönlich bin der Meinung, daß INa  -

diese Einrichtung überhaupt nicht mehr enötig Die Begründung aIiur wird
sich AUS den noch folgenden kritischen emerkungen ergeben
5292 endlich andelt von den gewÖöhnlichen BeichHhtivatern ES wurde
bereits angedeutet, daß die Auslegung, die dieser Kanon se1it dem Erscheinen des
CIl VOT ungefähr 510 Jahren erfahren hat, praktis manche andere Bestim-
Mungs über den Klosterfrauenbeichfitvater unnOÖt1g gemacht hat. Die Einsicht, daß
auch die Klosterfifrau weithıin Tel se1in soll ın der Wahl des el  vaters, hat dazu
geführt, daß aufgrun: der verschiedenen Interpretationen dieses Kanons ın -

egenden praktis jede Klosterirau bel jedem eichtvater die Beichte
ablegen kann.
Za den bisherigen Ausführungen, die einige Bestimmungen des geltenden Rechtes
über den Klosterfrauenbeichtvater ın Erinnerung brachten, selen [1U.  > ein1ıge

angeführt. Es hat gewl. seine Bere  tigung, daß
für die einzelnen Ordensfrauengemeinschaften eigene Beichtväter aufgestellt
werden. Man hat die Möglichkeit, den Klosterifrauen gute un!:! erfahrene €1!|  B
vaäter geben Der eichtvater einer estimmten klösterlichen Gemeins  aft kann
sich 1n der peNduUnN. des ußsakramentes besser autf die Eigenart, auf die DIC1-
ualıta dieser Gemeinschafit einstellen un! der einzelnen Klosterfifrau wa
auch einen besseren Rat geben Au  D AUS eın praktischen wägungen heraus
1äßt sich vertreten, eigene Klosterfrauenbeichtväter qaufzustellen WiIir brauchen
uns NUur vorzustellen, welche Belastung fUur den Beichtstuhl entstünde, WenNnn Lwa
TO. Gemeinschaften geschlossen ın irgendeiner Pfarrkirche Z Empfang des
ußsakramentes kamen. Aber vielleicht würden sich da 1 au{ie der eit auch
Regelungen anderer Art einsplelen. Denken WI1r tiwa daran, daß diese Geschlos-
senheit eute gar nicht mehr vorkommt, da niemand mehr die Verpflichtung
ZUT wochentlichen Beichte urgiert un! da die wöchentliche Beichte auch kaum
mehr pra.  1zlert wird.
Jedenfalls mMuUusSsen WITLr 1mM lick aut die es! feststellen Die Ha Gesetz-
gebung hinsichtlich des Klosterfrauenbeichtvaters hat ihren rsprun 1ın der
Gesetzgebung für den eichtvater VO.  5 Nonnenkloöstern mit strenger Klausur. Hıer
muß der eichtvater notwendigerweise 1Ns Haus kommen. Hier i1st angebracht,
daß 1mM außerordentlichen Beichtvater fUur bwechslung gesorgt ist der daß
einen usweg g1bt 1m Sonderbeichtvater der auch 1ın einem aufgestellten 1iLlfS-
beichtvater. Die Vorschrift allerdings, daß I11la.  - VO. außerordentlichen el!  {=
vater wenigstens den erbıtten mUÜsse, hat NUur dann einen S1Inn, wWenn INa  5

unterstellt, der außerordentliche Beichtvater verkrafte nicht, WEeNnn iwa
einige chwestern bel ihm vorstellig werden.
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Im Hınblick auf die Kongregation hne Klausur kann INa  5 jedenfalls agen.,. Es
hat sicher seine orteılle, wenn VOTLT em f{Ur ıne größere Gemeinschaft eın De-
stimmter eichtvater aufgestellt 1ST, der regelmäßig Beichtgelegenheit gibt. Aber
außerordentli: eichtväter, Sonderbeichtväter der Hilfsbeichtväter NenNn-

NeT, erübrig sich, WEn der Klosterfrauenbeichtvater keine eigene Jurisdiktion
mehr braucht un wenn INa  . einfach jeder Schwester die Treıinel g1bt, sich selbst
iwa auch einen anderen als den aufgestellten eichtvater wählen er
1e. 1mM Bereich des ögli  en, daß 1Ne SO. Te1lNel da un dort auch ein-
mal mißbraucht wird. Aber vielleicht ist weithıin die Schwäche UNserIrer D1S-
herigen Ordensgesetzgebung angefangen VO allgemeinen echt des CI Dis
hın den General- un!' Partikularstafiuten daß INa  g AaUuS$Ss Mißbräuchen, die da
un dort vorgekommen Sind, e1n großes Reservoir VO.  - erbotien USammeNge-
stellt hat, ungefähr S! daß eın Außenstehender den Eindruck gewinnen MU.
Wer 1Ns Kloster geht, wIird zunächst einmal als potentieller erbreche: betrachtet
un!: er TSst einmal ın ıne Zwangsjacke VO.  S möglı vielen erbotfen hiınein-
gesteckt WOo 1ne Gemelns  aft WUuns: un: pra.  1S' möglich ist,
köonnte INa  5 ın Zukunifit ruhig autf einen eigenen eichtvater verzichten. Vor em
fUur manche kleinere Gemeinschafit durite siıch das als willkommene egelun.
anbieten. Wenn TÜr NSCTIC Kongregationen tatsächlich 1ne derartfige egelun.
omMM{t, erübrigen sich dann Banz VOIL selbst alle jene orschriften, die 1mM 522
der Oberıiın verbileten, daß S1e weder persönlich noch durch andere, weder direkt
noch 1Nd1re. nach dem -TUN! forscht der sich durch Wort der Tat widersetzt
oder sich irgendwie Un WL zelgt, Wenn 1Ne Schwester den außerordentlichen
der Hilfsbeichtvater der iwa ıne frele Beichtgelegenheit wünscht. AT dem
anzen ebijet des Klosterfrauenbeichtvaters hat sıch e1in Hyperperfektionismus ın
die Gesetzgebung eingeschlichen, der unbedingt abzubauen ist

Zum der Ausführungen über den Klosterfrauenbeichtvater ist. noch nhinzu-
welsen auf 1ne sehr heilsame Die eichtväter dürien sich in
keiner Weise 1ın die innere der außere Leıtung der Klostergemeinschaft ein-
mischen ( 524 Darum 1ST allergrößte Vorsicht bel atschlägen geboten —
wohl gegenüber Schwestern 1 Beichtstuhl W1e auch 1mM Gespräch außerhal des
Bel:  STU.  S, VOL em Lwa der Oberin gegenüber an! Schwester MO'|
sich vielleicht bewußt der unbewußt bei Schwierigkeiten m11 der Oberin den
eichtvater als Kronzeugen iNres Verhaltens sichern. 1Dazı e1in kurzer inwels:
Das Problem der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Klosterirau und des (:e-
horsams gegenüber der Autorität WIrd eute wohl 1n en klösterlichen Gemein-
chaften Ne  e ur Aus einer Sicht werden sich auch für das Ver-
halten des Beichtvaters NECUEe Verhaltensweisen herauskristallisieren. Es MU.
allmählich weit kommen, daß 1nNe Schwester zufifrieden eın kann, WwWenNnn G1E
VO. eichtvater den Rat bekommt Wenn sich die Sache un! verhält un!
Wenn Sie glauben, daß die Oberin ın dieser Sache einen alschen Standpunkt VeI-

m dann versuchen Sie einmal die IN 1ın er O{ffenheıit ın einem schwester-
en Gespräch m1T der Oberin klären.
Um der InMischung des el  vafliers in die innere un äaußere Leitung der
klösterlichen (G(emeilnschaft vorzubeugen, ist VO: echt her vorgesehen, daß der
eichtvater nıemals eiwas mi1t der außeren Le1itung des Hauses Lun hat. Man-
che Autforen möchten den eichtvater 10}24 VO.  - der Vortragstätigkeit USSe>
schlossen wissen. Eiıne SO Forderung scheint ber etiwas überspitzt se1in.
Aber der eichtvater darf bei seiner Vortragstätigkeli nicht Zzu praktis werden
1ın dem Sinn, daß Z Illustrierung wa Beispiele bringt, glei alle der
zumindestens die betroffene Schwester MerTt. Das kann Nur Aaus der Beichte
wıssen.
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IL DER ALS HAUSGEISTLICHER
ZUVOTF sSel eın Wort über die e  ung des PIiarrers den Frauen-
Ostern gesagt. Hier ist festzustellen Der Pfarrgewalt unierstehen nicht die
exemten w1ıe die nıchtexemten Nonnen. Nonnen 1m eigentili:  en S1INn ınd jene
Mitglieder weıbliche klösterlicher erbände, INan felerliche Gelübde ablegt
(es gibt äauch einzelne Nonnenklöster, Adus besonderen Grüunden Ta eines
apostolis:  en Ndultes 1Ur einfache Gelübde abgeleg werden) un sıch Z
anon1ls! kontemplativen en ın Klausur verstie.
Die übrigen klösterlichen chwesternverbände untiferstehen grundsätzlich der
Pfarrseelsorge, können inr ber aus einem gere  en un:! schwerwiegenden TUN:
durch den Ortsoberhirten entzogen werden (C 464 Niemals ber 1st der
Pfarrer eigentli  er Kiırchenrektor der Klosterkirche der klosterlichen Kapelle.
Nıemals STE. ihm die Verwalfung des kloöosterlichen Gotteshauses S1e ist Sache
des Eigentumers, also fur gewoO. Sache des Osters un: seiner Oberin
und WI1e die m renovıert un:! umgestalftet wird, ist 1Iso auch dort, ıne
cChwesterngemeins  ait der Seelsorge des Pfarrers untersteh(t, Sache der Schwe-
sterngemeinschaft Selbstverständlich könnte der Pfarrer INSPIU' erheben, wWwenn
die Umgestaltung iwa ın keiner Weise den allgemeinen iırchlıchen Vorschriften
entsprechen würde. Umgekenhnhrt WwIrd Ssıch auch die chwesterngemeıins  aft be-
muhen un!: daran interessiert. se1n, die inge ın Zusammenarbeit mıit ihrem Seel-
SOTger regeln
Der wird 1M ırchlichen Gesetzbuch Sacerdos SaCTI1s g_
nannt, 1Iso Priester TLr die gelistlıchen unktionen. Daneben sıch die Be-
zeichnung capellanus, aplan Au!  R enn der L den sacerdos CONClon1bus,
dessen Au{fgabenbereich ber VO: echt nicht näaher angegeben WIrd.

Ein Hausgeistlicher MU. 1n en Frauenklöstern, die VO  - n der
durch Verfügung des Ortsoberhirten der Pfarrseelsorge entzogen sind, an g e
STCHIT werden, kann ber auch anderen Schwesterngemeinschaften gewährt
werden. Aus der Anstellung eines Hausgeistlichen olg 1Iso noch nicht hne
weilfteres, daß dieses Haus der Gewalt des Pfarrers entzogen ist. Allerdings wüuürde
sich die allgemeine egelun empfehlen, daß mit Anstellung eiINes eigenen Haus-
gelstlichen das Kloster VO.  - der Pfarrgewalt befreit WwIrd. Häufig werden die Auf{i-
en eines Hausgeistlichen untfier Zustimmung des Ortsordinarius DZW. des
Pfarrers mehr vertretungsweilse un! auf 1lderru: durch Ordensgeistliche eines
enachbarten OSTtTers ausgeübt, weiıl die ormelle Anstellung eines Hausgeist-
en der eines estimmten Religlosen nicht gut möglich 1st.

ZUr O un 2A0 Aufgabenbereich des Hausgeistlichen ist
a  M, daß der amtlich bestellte Liturge fur den Ottesdiens der klöosterlichen
Gemeinschaft ist, hält fur gewöhnlich auch die mit dem Gottesdiens verbun-
denen üblichen Predigten. Für orirage VOTL der chwesterngemeins  aft kann je
nach Vereinbarung auch eın eigener Priester ätig Se1N; VorT em dürfte das 1mM
allgemeinen für die jährlichen Exerzitien gelten.
In Klöstern, mit denen eın Krankenhaus, eın nNnierna der 1ne äahnliche Anstalt
verbunden ist, wird dem Hausgeistlichen regelmäßig auch die seelsorgliche Be-
tLreuung der Anstaltsınsassen un! der anfallende Religionsunterricht übertragen;
da diese Seelsorge ın Laiengemeinschaften nıcht Aufgabe der Oberen 1ST, unter-
Stie. hierin WI1€e auch ın der Beireuung auswärtiger Besucher des klösterlichen
Gotteshauses voll der Jurisdiktion des Ortsoberhirten Der Hausgeistliche ın
klösterlichen Anstalten uüubt 1Iso eın Doppelamt aUuUs, 1st Hausgeistlicher für die
klösterliche .emeinschafit und Seelsorger für die Anstalt. Je nachdem 1U die
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Anstalt dem Kloster gehört der das Kloster Nur ın einer remden Anstalt e1N-
ger1l 1ST, T die 1ne oder andere eltfe dieses Doppelamte: ın den Vorder-
grun! un! WITL. sich 1n der Rechtsstellung des Geistlichen AaUus

Im einzelnen ist sagen: Die PfTatrzriunkKkitivönen darf der Hausgeist-
liche I11U.  r vornehmen, wWenn das Kloster VO:  5 der Pfarrgewa. ganz frei ist. Er hat
dann 1ın solchen OSfiern (mit Ausnahme der Nonnenklöster, 1n denen der ordent-
liche eichtvater zuständig 1ST) Schwestern un! Hausgenossen 1mM Sinne des

514 die Sterbesakramente spenden un (auch ın Nonnenklostern) das DBe-—-
gräbnis der Religliosen VO  5 der osterkirche AaUus vorzunehmen.
un:! E  E besitzt der Hausgeistliche sich NnıChT; 1ST ber
zugleich Anstaltsseelsorger, z B eines großen Krankenhauses, kann ihm durch
Übertragung der vollen pfarrlichen Gewalt auch Trauungsvollmacht zustehen.

Was früher bereits VO Pfarrer gesagt wurde, gilt auch VO Hausgeistlichen: on
ist nicht rector eccleslae, Kirchenrektor 1mM eigentlichen Sinn. Darum hat eın
Verwaltungsrecht, das der klösterlichen Gemeins!  aft DZW. der Oberin des Hauses
zusteht, wenn die 1r der das Oratorıum der Ordensgemeinschaft gehört, der
dem igentümer der Anstalt, WeNn das Kloster 1n einer Tremden Anstalt errich-
tet 1ST.

Der Hausgeistliche 1sSt auch nıcht unabhängig ın der Ordnung un Gestaltung des
Gottesdienste: fur die Ordensgemeins  aft, sowelt nıcht sonstige aubige iın
der Klosterkirche der Kapelle seelsorglich betireuen hat; 1st vielmehr
etwaige Vorschriften der approblerten atzungen un! die VO  5 der Yl g_

religliöse ı1genar un! Geistlichkeit der einzelnen Gemeins  ag gebunden.
Andererseits IMU. ber auch 1ın kluger un fester Weise fiUur die eobachtun:
der liturgischen Vorschriıften un! etwaiger Diözesanvorschriften Sorgen

NLa. einer Konferenz wurde 1m Hınblick auftf diese un des Hauégeis'c-
en 1n der Dıiıskussion bemerkt Dann 1st eın solcher Priester N: anderes
als der geistliche Hausknech des Ordenshauses. Wenn die Stellung des Hausgeist-
en VvVon den rechtlichen Bestimmungen her eLtwas überspitzt vielleicht mMI1T einer
gewissen Bere  i1gung formulijert werden könnte, muß ın der Praxils iıcht
se1ln. z. B der Hausgeistliche versteht, gute Argumente fUür seline VO  5 ihm
ewünschte orm der Gottesdienstgestaltung vorzubringen, un! WenNnn darüber
hinaus mi1% der ganzen OMMUNILTALT darüber spricht, wird S1e auch fÜr sich
gewinnen können. Man muß 1Ur das ist eutfe doch auch auftf vielen anderen
ebleien otwendl: 1ın ruhiger un: sSa:  er Form miteinander reden. Und
WeNnn INa  » sich tatsächlich auf beiden Selten 1nNe gute Atmosphäre des Ver-
tehens bemüht, aufeinander hOrt und miteinander spricht, WwIrd INa  - 1ın vielen
Dingen auch einem en Einvernehmen kommen können, hne daß der ine
der der andere aut seine pochen mMuß

Anzumerken waäare noch, daß die Ausführungsbestimmungen ZU. Bischofsdekret
99  T1STUS Oominus“ ın den untier Nr. beigefügten Normen 1ın NT. 37{ folgende
Bestimmungen enthalten In en klösterlichen irchen und auch exemten Ora-
torilen, die tatsächlich dauernd Gläubigen offenstehen, müuüssen, WeNnNn der TrtiS-
bischof anordnet, die bischö6fli  en Ookumente (  irtenbriefe, Fastenverordnun-
gen) Offentlich verlesen SOWwie die ischöflichen Kollekten f{Uur pfarrliche, diozesane
un! üÜberdiOzesane We: dur'  eführt und deren Erträgnis der bischöflichen
Kurie übersandt werden.
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IIL DER ALS BISCHÖFLICHER BEAUFTRAGTER
Um sich ber die ellung des Priesters als Beau{ftragter des Bischofs klar

werden, ist die ellung des Bischo{fs den Ordensirauen egenüber
klären. Die folgenden Ausführungen stutzen sıch aut einen Beıitrag VO.  b
Scheuermann „Der Bischof als OÖrdensoberer“ EKP1ISCODUS, Festschrift
TUüur ardına. aulhaber, Gregorius-Verlag, Regensburg 1949; weiterhin
auftf einen Kommentar den einschlägige Konzilsdekreten bzw. deren
Ausführungsbestimmungen, ebenfalls von Scheuermann IS Das ONZ
un dıie rden, hrsg VO:  } arl Slepen, Wıenand-Verlag, öln 1967
Der ragenXKreıs Bischo{f un Frauenordensgemeinschaft erfällt zwelı
e1lle In einem ersten 'Te1l 1st der Bischof sehen in Se1nNner Eigenschaft
als Ordensoberer; einem zweıten 'Teıl 1st auszugehen VO  3 der un;
des Bischo{fs als leitender iırchlicher Autorıtät ın der usubun des ADpDOo-
stolates 1M Bereich Seiner Di6özese.

Der Bischof{f als OÖrdensoberer

Zahlreich SInd die rechtlichen Beziehungen des Ortsbischo{s den
klösterlichen erbänden selines Sprengels, mannigfaltig geartet J7e ach
der Art dieser erbände, ob S1e nämlich en sind oder Genossenschaiten
päpstlichen oder diözesanen echts, ob S1e exemte oder nıchtexemte, ob sS1e  z
Priester- oder Laienverbände, ob S1e männliche oder wel erbande
SInd. Das 1ın diesen Beziehungen gegründete Vorgesetztenverhältnis aßt
den Ortsbischo{f ın eiınem klar umschreibbaren iınne ZU. Ordensoberen
werden.
Im Gegensatz den dem klösterlichen Verband angehorıgen Oberen,
den super1ores intern], gehört der Ortsbischo{f nach dem aps (c 499
und der Religiosenkongregatıion den außenstehenden Ordensoberen, den
Ssuperlores extern]l; (D 500 sagt ausdrücklich, daß die Ordensleute auch
dem Ortsbischof unterworien sind un!: daß selbst bel exemten Verbänden
dem Ortsbischof nach Maßgabe des echts eine gewlsse hoheitliche Gewalt
zukommt. Inwieweit der Ortsbischo{i als Ordensoberer 1 Inn VO  - OM 500

etrachten 1St, bestimmt sich nach dem rechtlichen harakter des
klösterlichen erbandes; daraus ergibt sich der größere oder geringere
rad VO  5 Selbständigkeıt gegenüber der ortsbischöflichen Gewalt. Fuür
unsere Betrachtung kommen el ıer Gruppen 1n ra die exemten

Nonnenorden, die Frauenkongregationen päpstlichen echts, nichtexemte
Nonnenorden un Frauenkongregationen diıozesanen echts

a) Die exemten Nonnenorden
Nonnenorden sind NUur exem(t, wenn S1e Regularoberen unterworifen sind
(c 500 Z 615) Ihre Exemtion ıst jedoch dem Umfang nach geringer
als die der exemten Männerorden, da dem Ortsbischofd, NOr em w3asSs

Klausurvorschriften und Vermögensverwaltung angeht, bedeutsame

245



echte zustehen. Man könnte U  ; die echte des Bischoi{is für die exemten
Nonnenorden 1mM einzelnen aufzählen Doch interessieren dieser Stelle
nıcht alle diese echte Wır wollen deshalb versuchen, die wichtigsten aus-

zuwählen:
Die Errichtung un! wesentliche Veränderung e1ines Klosters bedarf
schriftlicher bischoö{flı  er Zustimmung (c 497 1,4), ebenso der Neubau
einer ırche oder eines Ofifentlı  en Oratoriums ( 1162 4
Der Bıschoft ann die Oberinnenwahl leiıten (c 506
Er haält aut vorherige Anzeige VO.  } selıten der Oberin be1l den Kandıda-
tinnen TUr Einkleidung un Profeß das kanonische Examen aD (© 902)
Er umschreibt den Bereich der päpstlichen Klausur des Nonnenklosters
(c 597 un: ann gelegentlıch der Lokalvısıtation die Klausur be-
Ireten (C 600 N. Er hat die Auf{fsicht ber die Wahrung der Klausur-
gesetze (C 603 un!: annn be1 Notwendigkeıten VO  } den Klausur-
gesetzen dispensleren (c 601 2
Er hat die Verpflichtung, das Nonnenkloster alle fünf Te ezüglı'
der Klausurbeobachtung visıtieren (c 5192 Wenn der Re-
gularobere se1t fünftf Jahren Se1lnNner Visıtationspflicht nıicht genugte, hat

das Recht, die Visıitation auch qaut andere Bereiche auszudehnen
(c 519 1)
Anlage un! Anlageveränderung VO  5 jedweden Geldern der onnen
edurien der bischöflichen Zustimmung (& 533 I1 8 2), ebenso
Veräußerung un Verschuldung wenn sıch größere Summen
handelt
Dem Bıiıschof mMu alljährlich oder, die Satzungen vorschreiben,
auch Ofter Rechenschafit ber die Vermögensverwaltung abgele WeTI -
den (c 535 M, : annn darautfhın geeignete Weıisungen durch den
Regularoberen oder, Wenn 1es erfolglos 1ST, auch direkt erlassen (c 535

Seiner Genehmigung unterliegt die Anlage der 1tgıirtvermög
(c 949); seine Auf{fsicht soll deren ungeschmälerte Wahrung sichern
(c 550 2
hne bıschöfliche Erlaubnis können die Nonnen ihre VOL den zeitlichen
eiu  en gem 569 12) getroffene Verfügung ber ihre Ver-
mögensverwaltung ıcht andern (c 580
Der Bischo{f verfügt geme1ınsam mıit dem Regularoberen die Entlassung
VO:  5 Nonnen mi1t zeitlıchen eiIu  en auf schr1ı  en Bericht der
Oberin un ihres Beirats (c 647 Be1l Entlassung VO.  =) onnen mıiıt
ewigen Ooder feierlichen eliu  en überg1l die Entlassungsakten mit
seinem Gutachten un!:' dem des Regularoberen die eligiosenkon-
gregatıon © 652 CL 2 Er ist bel der Sofortentlassung einer Nonne
seiıne Zustimmung anzugehen (C 653)
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Die Frauenkongregationen päpstlichen Rechts
Hıer kommen den bisher aufgezählten Rechten noch olgende hinzu:

Die Aufhebung e1INeSs OSTIeEers bedarf der bischöfl:ı  en Zustimmung
(C 498)
Der Bischof unterzeichnet den Fünfjahresbericht der Generaloberıiın
die eligiosenkongregation C a10)
Der Ortsbischo[i muß die Klöster der Frauenkongregationen päpstlichen
echts alle fünt Te visıtieren (C 51972 un! hat el
prüfen ob die Ordenszucht gemä. den Ordenssatzungen gewahrt wird,
OD 1ın Glaubens- un Sittensachen keine Beanstandung besteht, ob

die Klausurdiszıplın verstoßen wIıird und ob die akramente
entsprechend häufig empfangen werden (cC 618 2

ezüglı der grundsätzlichen Unteror  ung dieser erbande untier dıe
bischöfliche Jurisdiktion ist VOT em auf olgende Ausnahmen (gemäß

618 1.2) hinzuwelsen:
Der Ortsbischo{f darf die Ordenssatzungen iıcht äandern.
Er hat eın Aufsichtsrecht ın ermögensangelegenheiten (außer
wachen ber die Wahrung des Mitgiftvermögens).

Vermerkt SEe1 auch noch, daß dem Ortsbischo{f be1 den Frauenkongregatlio-
Nne  ) päpstlichen echts (1im Gegensatz den Nonnenorden) gemeinrecht-
liıch eın Mitwirkungsrecht bel der Entlassung Von Schwestern zukommt;
ım Sonderrecht eınes klösterlichen erbandes könnte allerdings anders
bestimmt Se1IN.

C) Die nichtexemten Nonnenorden
Die nıchtexemten Nonnenorden SiNnd VO Ortsbischof weıt mehr an
als die exemten Nonnenorden, die Ja einem Regularoberen unterstellt
sınd Diıie echte des Ortsbischo{s sSind zunächst einmal die gleichen w1e
bei den exemten Nonnenorden, UT daß die dort mehr{ifach erwähnte Miıt-

wirkung des Regularoberen en Daher ist nach 512 das
Visitationsrecht des Ortsbischo{fs eın unbeschränktes. Es erstreckt sich
raäumlich aut iırche un!' Kloster, sachlich auf den 1mM Teil des 613

bezeichneten Bereich, auf Ordenszucht, Reinheit VO  5 Glaube un:!
Sitte, Klausur, Sakramentenempfang.

Die Frauenkongregationen diözesanen Rechts
Diese Kongregatıonen sind der Jurisdiktıion des Ortsbischo{is unbeschränkt
unterwortfen. Es bestehen also icht bloß alle Rechte, die bisher untfier a)
bis C) aufgezählt wurden, sondern kommen dem Ortsbischo{f auch Be-

fugnisse ber dlie Ordenssatzungen, Ingerenz das innere Regiment un
Vermögensaufsicht (aus 613 2
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Im einzelnen sollen olgende echte aufgezählt werden:
Der Bischof annn klösterl1ı Kongregationen mıiıt einiachen eIu  en
gründen ( 499 DE allerdings muß dlie Unbedenklichkeitserklärung
der eligiosenkongregatıon vorliegen.
Die rundun e1InNnes Klosters unterliegt selner ((Ggenehmigung (C 497

1, 3,
Die Aufhebung eines Klosters ann nach Anhören der Ordensoberin
verfügen, 1eS nıicht die Aufhebung der Kongregation bedeutet
(c 498, 493)
Be1 TUundun. einer Niederlassun 1ın eiıner anderen Diozese kommt
nıicht bloß dem ortiıgen Ortsbischo(f, sondern auch dem Bischof des
Mutterhauses e1n Zustimmungsrecht (C 49
Der Bischof ann die besonderen Ordenssatzungen näherhin bestim-
INe.  ; un! verändern (aus 618 JE ist der Verband aber ber
mehrere 10zesen verbreıtet, ist SVl die Zustimmung sämtlicher
Ortsbischöfe erforderlich (c 495 Z
Das Visitationsrecht des 1SCNHNOLIS 1s1 uneingeschränkt (C 512 Tı

Der Ortsbischof nımmMt d1ie ermögensaufsicht wahr (C 535
Kr gewährt Exklaustration un! Säkularisation ( 638) un! verfügt die
Entlassung VO.  b Professen mi1t zeitlichen oder ew1ıgen eiu  en (c 647

1E 652 81, 650
Die Anlage jedweder Gelder ebenso WI1e€e die Veränderung dieser An-
Jage annn VO  = der Oberin 1Ur mıit vorheriger Zustimmung des Orts-
1SCNHNOIS vorgenomMmM: werden (C H33
Der Ortsbischo{f annn die Wahl der Oberin, die untier seinem Vorsitz
stattfindet, bestätigen oder zurückweisen nach selinem gewissenhaften
Ermessen (c 506

Zu bemerken ist aber, daß selbst dort, Frauenkongregationen dA10zesa-
en echts der Jurisdiktion des Ortsoberhirten stärksten, ja e1gent-
liıch unbes  ränkt unterworien SINd, diese umfassenden echte des
Bischo{fs die Selbstverwaltung des klösterlichen erbandes nicht aus-

chalten Es bleibt auch 1l1er noch eiNne Au m1e€e der Schwestern-
gemeinschaft, auf die Urz hingewlesen sSeın soll Jede In echts-
persönlichkeıt besitzt als solche auch eın geWlsSeSs Maß Selbständigkeıit.
EWAaN! aut den klösterlichen Verband el. das Die Ordensoberen
bzw -Oberinnen handeln aufgrun der hausherrlichen Gewalt ın ache
des inneren Regiments 1mM allgemeınen freı aus sich, ohne die Zustim-
MUung un Mitwirkung des Ortsbischo{fs gebunden sSeın Ziel, Interessen
un! ufgaben eines klösterlichen erbandes sind primär der Obsorge der
verbandszugehörigen Oberen verantwortlicher Zusammenarbeıt mi1t
der ganzen Gemeinschait überantwortet. Wenn Ordensgemeinschaften
auch der hoheitli  en Hirtengewalt des Ortsbischo{is ohne eschrankun
unterworfen SINd vgl ( 4992 2), besteht dieses hoheitliche echt des

248



Bischo{fs MDE nach Maßgabe des allgemeinen un! esonderen Rechtes Und
die bischöfliche Gewalt ösch n]ıemals die hausherrliche Gewalt der Or-
densoberen und OÖrdensoberinnen aus oder rück S1e 1n den Hintergrund
eliner subs1ıdilären Geltung. Es 1e hoheitliche Hirtengewalt miıt All=
gewalt verwechseln, Wenn die VO: eC| verbürgte rdensoberengewalt
Von der bıschö{fli  en Gewalt Z Scheingewalt entleert wüuürde
ca ihrer hausherrlichen Gewalt en die Ordensoberen un!:! Ordens-
oberinnen VOTL em dlie Verwaltungsbefugnis: S1e verwalten den klöster-
iıchen Verband un das einzelne Kloster 1n uinahme, Erziehung, Aus-
bildung, Arbeits- un! Amterverteilung, Versetzung und der Güterver-
waltung selbständig. Das ischöfliche Aufsichtsrecht ın Vermögenssachen
nach @- 535 1st keine Aufhebung dieser Selbständigkeit. Gerade die
bischöfliche Kinmischung 1n die innnere Verwaltung, die bei ongrega-
tionen diözesanen echts mO 1st, dari immMer M subsidiären Charak-
ter aben, muß eine Hilfestellung seın dort un! ANur dort, diese Hılfe
notwendig 1St, darf aber die Autonomie des erbandes, SEINE Selbständig-
keit nıcht einfach auiheben
Der Bischof ann SCINEe Befugnisse gegenüber Frauenklöstern der verschle-
denen Art nach einem Grundsatz ırchlichen echts auch einem anderen
Priester AUS dem Dıiıözesan- oder rdensklerus delegieren, übertragen.
Das es  S auch auft vielgestaltige Weise Der Biıschof stellt etwa einen
Referenten auf, der die anstehenden Fragen für alle oder einen 'Teil der
Ordensfrauengemeinschaften 1n der Diözese bearbeiten hat, un über-
trägt diesem Referenten einen Teul oder alle echte, die ihm aut diesem
Gebiet zukommen. Oder der Bıschof estie einen Visıtator TUr diese
oder jene Gemeins  atft Oder aber der Bıschof überträgt dem Hausgeist-
iıchen einer rdensgemeinschafft, VOTL em eiwa dem Hausgeistlichen

Sıtz der Generalleitung, selne Befugnisse oder eınen 'Teil seiıner Be-
fugnisse egenüber dileser Gemeinschafit. Man nenn eınen solchen Priester
dann ofit Direktor, Assıstens oder auch Superlor oder Was da SONS noch

Titeln g1bt, wobel beachten 1st, daß die Amtsbezei  nung als solche
eigentlich noch gar nıchts ber dlie echte un! Befugnisse des betreifenden
Geistlichen aussagt. IS kommt imMMer darauf d.  9 1n welchem Umfang der
Bischof 1er Se1inNne Befugnisse überträgt.
In diesem usammenhang glaubt Scheuermann anmerken mMUuSSen!: „Es
zeigt sıch gelegentlich, daß die Autonomie der klösterlichen erbande
ZWAaTr iıcht VO  3 selten der Bischöfe, aber Von selten der gelistliıchen ırek-
toren, Superioren un: Spirituale ın einem Maße eingeschränkt WIrd,
welches nıcht gerechtifertigt ist. Vor em Ordensoberinnen Siınd mitunter
höchstens noch ausführende Organe des 1n ahrheı regıerenden gelst-
iıchen Direktors. Die Kanonistik, welilche die Auigabe hat, der urch-
führung des kir  en Gesetzgeberwillens dienen, ann iıcht umhin,
auf die ngesetzlichkeıit jener Eingriffe ın die klösterl1ı Autonomie
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hinzuwelsen, welche 1ın der Prax1ıs ıcht selten geschehen. Zum Teul mögen
diese ingriffe aus der e1ıt unfertiger Verhältnisse eım Entstehen solcher
erbande herrühren, ZU 'Teıl mögen S1e verursacht seın VO  5 der persön-
iıchen Unselbständigkeıt einzelner Ordensoberinnen, ZU Teıl mögen sS1e
aus einem alschen Verständnıs des Umfangs der bisch6ö{li  en urisdik-
tionsgewalt entstanden SEe1IN.“ Aus diesem Grunde hat der geistliche
Direktor, 1Ur eın Daal ınge nNneENNECN, ıcht das ee| eiwa allen

Ratssıtzungen der Generalleıtun teilzunehmen , die Hausordnung Ooder

Urlaubsordnung oder die Versetzungen vorzunehmen. Freilich ist denk-
bar, daß 1908028 auch 1n diesen Fragen selinen Rat inholt, aber grundsätzlich
Sind das Angelegenheiten der internen Ordensleıtun ESsS 1st sicher 1m
ınne des Konzıils, daß die Ordensirauen dem, was ihrem Bereich

gehört, auch wirklich selbständiger werden un die ın selbst ın die
and nehmen. | XS ware aber auch ungere auch das soll 1er Aa UuS-

drücklich gesagt sSe1in WeNl IMNa  ; ıcht anerkennen un würdigen wüuürde,
w as gute Superioren un geistliche Direktoren VO.  5 Schwesterngemein-
chaften ın der Vergangenheıit Tur diese Gemeinschaifiten getan un!: SC-
elstet en un! sicher auch eute noch leisten, eLiwa auch ın der

Vorbereitung bZzZw urchführun der Erneuerungsbestrebungen 1m ınn
des zweıten Vatikanischen Konzils.

113e Bischo{i als eltende kirchlic Au Ora 1
der Ausübung des ostolates ın der Diözese

Scheuermann spricht ın selnem ommMentar den einschlägıiıgen Konzils-
texten bzw. deren Ausführungsbestimmungen VO  5 ZWel Fixpunkten, VOomn

enen aus die rechtliche Abgrenzung der Zuständigkeıt VO  5 15  oIen und
en estiimm 1st. Der eine 1Xpun. ist die y

Bisc  O£S, der das au der Einze  ırche ist. Er ist der erherr
des gesamten öffentli  en irchlichen ebens Und spezle. vVon seıner
Leitungsgewalt sagt die Kirchenkonstitution des Vat Konzils 99  ra
dieser Gewalt en die 1SCHNOIe das hLl echt un! VOL dem Herrn die

ıcht,E  hinzuweisen, welche in der Praxis nicht selten geschehen. Zum Teil mögen  diese Eingriffe aus der Zeit unfertiger Verhältnisse beim Entstehen solcher  Verbände herrühren, zum Teil mögen sie verursacht sein von der persön-  lichen Unselbständigkeit einzelner Ordensoberinnen, zum Teil mögen sie  aus einem falschen Verständnis des Umfangs der bischöflichen Jurisdik-  tionsgewalt entstanden sein.“ Aus diesem Grunde hat der geistliche  Direktor, um nur ein paar Dinge zu nennen, nicht das Recht, etwa an allen  Ratssitzungen der Generalleitung teilzunehmen, die Hausordnung oder  Urlaubsordnung oder die Versetzungen vorzunehmen. Freilich ist es denk-  bar, daß man auch in diesen Fragen seinen Rat einholt, aber grundsätzlich  sind das Angelegenheiten der internen Ordensleitung. Es ist sicher im  Sinne des Konzils, daß die Ordensfrauen in dem, was ihrem Bereich zu-  gehört, auch wirklich selbständiger werden und die Dinge selbst in die  Hand nehmen. Es wäre aber auch ungerecht — auch das soll hier aus-  drücklich gesagt sein —, wenn man nicht anerkennen und würdigen würde,  was gute Superioren und geistliche Direktoren von Schwesterngemein-  schaften in der Vergangenheit für diese Gemeinschaften getan und ge-  leistet haben und sicher auch heute noch leisten, u.a. etwa auch in der  Vorbereitung bzw. Durchführung der Erneuerungsbestrebungen im Sinn  des zweiten Vatikanischen Konzils.  2 Dier Bischof alsıleitende ‚kirchlickhe Au toritätsn  der Ausübung des Apostolates in der Diözese  Scheuermann spricht in seinem Kommentar zu den einschlägigen Konzils-  texten bzw. deren Ausführungsbestimmungen von zwei Fixpunkten, von  denen aus die rechtliche Abgrenzung der Zuständigkeit von Bischöfen und  Orden bestimmt ist. Der eine Fixpunkt ist die Persönlichkeit des  Bischofs, der das Haupt der Einzelkirche ist. Er ist der Oberherr  des gesamten öffentlichen kirchlichen Lebens. Und speziell von seiner  Leitungsgewalt sagt die Kirchenkonstitution des II. Vat. Konzils: „Kraft  dieser Gewalt haben die Bischöfe das hl. Recht und vor dem Herrn die  Pflicht, ... alles was zur Ordnung des Apostolates gehört, zu regeln“ (n 20)%  Von dieser grundsätzlichen Überlegung aus hat speziell das Bischofsdekret  die Stellung des Ortsbischofs in seiner Diözese in nachdrücklicher Weise  akzentuiert: „Die verschiedenen Formen des Apostolates sollen gefördert  werden, ebenso — unter der Leitung des Bischofs — die Abstimmung aller  Apostolatswerke aufeinander und ihre innige Verbindung in der ganzen  Diözese oder in ihren besonderen Gebietsteilen. Dadurch werden alle  Unternehmungen und Einrichtungen, ob sie nun die Katechese, die  Mission, die Caritas, die sozialen Fragen, die Familien, die Schulen oder  irgendein anderes pastorales Ziel betreffen, zu einer einheitlichen Aktion  zusammengefaßt. So tritt die Einheit der Diözese zugleich auch klarer in  Erscheinung“ (n. 17).  250es Wa Z  —- Ordnung des Apostolates gehört, regeln” (n 2'7)
Von dieser grundsätzlichen Überlegung aus hat spezle. das Bischofsdekret
die un des Ortsbis  ofs ın seiner Dıiıozese ın nachdrücklicher Weise
akzentulert: „Die verschiedenen Formen des Apostolate sollen gefördert
werden, ebenso unter der Leıitung des Bischo{s die Abstimmung er
Apostolatswerke aufeinander un ihre innıge Verbindung 1ın der ganzen
Dıiözese oder ın ihren besonderen Gebietsteıilen. Dadurch werden alle
Unternehmungen un Einrichtungen, ob S1e NU.  ; die Katechese, die
Mission, die Carıtas, die sozlalen Fragen, die Familien, die Schulen oder
irgendelin anderes pastorales Ziel betre{ffen, einer einheitlichen Aktıon
zusammengefaßt. SO tritt die Einheit der Diozese ugleich auch klarer ın
Erscheinung“ (n 17)
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Der zweıte 1Xpun VON dem ede Überlegung ber die re ADb-
der Zuständigkeit Von 1SChoIien un! Orden auszugehen hat, ist

das unbedingt eriorderliche Eigenleben des os  rliıichen
Verbandes un! die Einheit der lösterlichen Ordnung
Klösterlı erbande SiINd nıcht einfach el  An ausschöpfbare eser-
VOLlIre iÜür apostolische Hilfskräfte, sondern mMuUussen Zzuerst gelstig lebendige
emeılnschafiften se1n, denen Aaus echten dealen gelebt WwITrd. Darum
braucht jeder klösterli Verband SelinNe Autonomıuie.
Zusammenfassend können WI1r Jedwede Seelsor  che Tätigkeit un
edwede Ausstrahlung irchlicher Lebendigkeit ın sozlaler, carıtatıver,
bildnerischer oder m1ss1ionarischer Hinsıicht unterstehen grundsätzlich der
Leıtung des Bischofs Diesbezüglich Sind alle Ordensleute, auch die CX

ten, die Gesetze, Dekrete un!: Weıisungen des Ortsbischo{fs enalten
Der Bischof annn 1er sowohl Weısungen als auch Empfehlungen Aa UuS$Ss-

sprechen, die der Einheit der kirchlichen Führung wıllen VON den
Ordensleuten 1ın gleicher Welse W1€e VO  5 en anderen iırchlichen Miıt-
arbeitern beachten SINd, die i Territoriıum des Bischo{fs ätıg werden.
Im einzelnen soll 1U auf die echtslage hingewlesen werden 76 nachdem,
ob sıch ordenseigene Anstalten und Einrichtungen oder aber
vertiraute Anstalten un Einrichtungen handelt
stalten und En TICHtUN@eN, die ın er ın Häusern
tergebracht Sind, die dem Kloster gehören, VO  ; ihm epa oder ihm
Ssonstwıe überlassen SINd, stehen unmıittelbar unter der Leitung der (J)r=
densoberen. Es handelt sich el ın der ege Schulen, Erziehungsan-
stalten, Erholungsheime, Kiınder- oder ugen  eime, Krankenhäuser,
Altersheime, Waisenanstalten; auch Einrichtungen ZUTLC Erwachsenenbil-
dung, der iIfenen Fürsorge, der Massenkommunikatıion, des Presseaposto-
lates USW. SINd hierher rechnen orm 36) Diese VO  5 Ordensoberen
bzw -oberinnen geleiteten Einriıchtungen verbleiben aber immer untier
der Jurisdiktion des Ortsbis  oIs, daß dem Bischo{tf das Recht ZULC Vis1ı-
Latlon, Zı Auf{isıicht ber die Wahrung des Stiftungszweckes un aut
Rechenschaftsablage verbleibt.
en den ordensei1genen Anstalten und Einrichtungen Sind die A

Vraäu en ANnSTEaIiten und Einrichtungen gesondert be-
rachten 1ne derartige Anverirauung geschie 1ın vielen Fällen VO  -

kirchlichen Stellen (Bistum, arreı), ın Süddeutschland fast noch äufiger
aber durch außerkirchliche Rechtstrager w1ıe aat, Gemeilnde private
Unternehmer, gemeinnützige Wohlfahrtsverbände Daß nıchtkirchliche
Rechtsträger Ordensleuten ihre Anstalten anverfi{irauen, sehen die Konzils-
dokumente ıcht VO  — Das ist ıne Lücke, die uns aber 1n unserer ra
iıcht näher beschäftigen hat, da sıch 1ler icht die Beziehung
Schwesterngemeinschaft Bischo(d, sondern die Beziehung Schwestern-
gemeıinschaf{ft außerkirchlicher Rechtsträger handelt.
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Hinsıchtlich anvertrauter Anstalten un Einrıchtungen durch 1r
Stellen gelten olgende Normen : Be1 der Anvertrauung derartiger An-
stalten verbleibt die erherrschafit un! Leıtung der Anstalten durch den
Oberhirten ungeschmälert; die Ordensoberen en jedoch el das
Recht, ber Lebenswandel un Pflichterfüllung der Untergebenen, die 1ın
dliesen anverirauten Anstalten tatıg SINd, wachen Dieses persönlıche
Überwachungsrecht aber verbleibt 1er eın ausschlie  ıches echt der
Ordensoberen mehr, sondern steht gleichzeıtl. auch dem Ortsoberhirten
Was die Bestellung der klösterlichen Mitarbeiter solchen Anstalten
geht, so11 diesbezüglich Einvernehmen zwıschen dem Ordensoberen un
dem Ortsbischo{f hergeste. werden. Das el. nicht, daß Autorität un:
Verwaltungszuständigkeıit des Ordensoberen wesentlıch eingeschränkt
werden düriften; enn Welrll auch begreiflich 1StT, daß der Ortsbischo{f

solchen Faäallen nıicht NUr allgemeın nach gee1gneten Ordensleuten A US-

schauft, ondern eiwa auch bestimmte Personalwünsche voriträagt, annn
dennoch nıemals geschehen, daß eın Ordensmitglied ohne Zustimmung

des Ordensoberen ın eine derartige Anstalt abgestellt WwI1Ird. Beauftragung
bzw. USTAaUSsS: des einzelnen Ordensmitgliedes erIolgen also 1imMMer durch
den Ordensoberen, ganz gleich, 010 sıch einen exemten en Oder

eiINe bischöfliche Kongregatıion handelt; Versetzungen SINd eben Sache
der internen Ordensleitung
Zusammenfassend 1äßt sıch lle kirchlichen Anstalten un Einrich-
tungen, ob sıch ordenseigene oder anveriraute Anstalten un Eiiln-
richtungen handelt, SINd der Jurisdiktion des Ortsbischo{s unterstellt.
Diese egelun War 1M großen un! ganzen schon 1mM bisherigen echt VOLI-

gesehen Die Leıitung solcher Anstalten un! LA  ungen 1st Sache der
Ordensoberen, WEeNnNn sıiıch ordenseigene Anstalten un Einrichtungen
handelt S1e ist Sache des Ortsbischof{is, WEeNn sich eine Anvertrau-
ung durch kirchliche Stellen handelt.
Die un des b1ıs  OLLL  en Beau{ftragten ın solchen Anstalten annn
sehr vlelseıitig se1ın, je nachdem, ob der Bischof diesem Mannn eıiınen größe-
ÜV  - oder geriıngeren 'Teıil seliner efugn1s überträgt. Es ist Za denkbar,
daß der Bischof anla. einer Visıtation oder aufgrund der echen-
schaftsablage der Überzeugung ommt, dal eiwa ZU Wahrung des
Stiftungszweckes VON Se1INer Seite subsidiär einzugreifen sSel ın die Le1iıtung
einer ordenseigenen Anstalt Er könnte ann dieses echt eiInNem Priıester
übertragen. Wo aber die Leıtung bel den Ordensoberen 1n guten Händen
1@ un: der Stiftungszweck bestens gewahrt 1ST, ist TUr den Bischo{f keine
Veranlassung un auch eın echt Z Eingreifen gegeben
Wenn WITLr abs  1eßend das Fragengebiet „Der Priester als bischö6ö{f-
ıcher Beauftragter“ überschauen, können WI1Lr folgendes festhalten Der
bischöfliche Beauftragte annn se1liner un als Ordensoberer imme
Aur super1o0r EeXterNus, außerer Oberer Se1IN. Die interne Ordensleitung
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geht grundsätzlich die zuständigen ÖOÖrdensoberen e1ine un g—
genüber iırchlichen Anstalten un! Einrichtungen ist verschlıeden Je nach-
dem, ob siıch ordenseigene oder anveriraute Anstalten un! Han-
riıchtungen handelt
Teilweise WI1Ird heute der unsch ach Verankerung des Dısch6{ili  en Be-
auftragten n Kırchenrech geäußert. Wenn dieser unsch verstanden
WI1Trd, daß eiwa das Au{fgabengebiet 1mM irchlichen echt
schrieben werden ollte, ist insoweıt verständlich, WE INa. bedenkt,
daß vielleicht da un!‘ dort Unklarheiten Kompetenzfifragen bestehen. Es
ist in diesem Zusammenhang aber auch beachten, daß die Tendenz —
ohl des bisherigen ırchliche Rechts und erst recht die Tendenz des
nachkonziliaren Rechtes dahın geht, daß zumındesten die inge der
internen Leıtung einer chwesterngemeinscha{ft unabhängı VO bischö{i-
ıchen Beauftragten wahrgenommen werden. Auch die Leıitung der Oordens-
eigenen Anstalten un Einrichtungen ist grundsätzlıch Sache der Ordens-
oberen, un 1Ur dort, dlie zuständiıgen OÖrdensoberen9 ann
un muß der Bischof subs1id1är eingreifen. Die Verankerung elines bischöf-
ichen Beau{ftragten Sınn eliner Umschreibung seliner Kompetenzen ist
also auch 1ler ıcht möglıch, da seine Befugnisse sich nach den jeweıiligen
Gegebenheiten richten en
Was annn Wa  5 eigentlich der rlester, ganz el ın welcher un ın
Schwesterngemeinschaften tätıg 1st, beitragen ZUTLC Erneuerung der Frauen-
orden? Der Priester, der 1ın irgendeıiıner orm ın Schwesterngemeinschaf-
ten tatıg 1St, muß sich intens1v amı bes:  äitigen, die Intentionen des
II Vatikanischen Konzıils kennenzulernen 1M Hinblick aut die Erneuerung
der en Kr MU. an versuchen, die Schwesterngemeinschaften 1ın ge-
eigneter Weise un mit 1el Geduld mıiıt den Gedankengängen des Konzıils
ertirau: machen und dadurch den Boden bereiten IUr die urch-
führung der notwendigen eformmaßnahmen Er muß ach der Erstellung

Statuten wI1ssen, daß eln bloß außerer Rahmen geschaffen 1St, der T
Von eiıner ständigen iınneren Erneuerung her un! Reichtum erhält.
Die ntwicklun wird aber ohl darauf inausgehen, daß uNnseTre

Schwesterngemeinschaften größerem Maße als bisher ohne den prilester-
ichen Dienst auskommen mUussen, nıcht NUur Was die interne Leitung
geht, sondern auch W as> die seelsorgliche Versorgung er WEeNnNn —

dieses Wort gebrauchen darf eute, qaut allen Gebileten der Seelsorge
die Laien ın verstärktem Maße tätıg werden und tätig werden mussen,
schon deswegen auch, weıl der Priestermangel immer größer wWIrd, mMUu.
auch aut dem Gebiet der Seelsorge die Eigeninitiative unserer Schwestern-
gemeinscha{ften noch stärker werden. In einzelnen klösterlichen emeı1n-
chaften en chwestern bereılts eine solche Ausbildung erfahren, daß
S1e auf dem Gebiet der Schwesternseelsorge tätig seın können. Das wiıird 1n
Zukunft wahrscheinlich noch größerem Umfang notwendig sSeın.
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